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Sie 6etrei6uitfi5red)tli(fte Stenum
i>e$ fdjnieijertfdjeii 9Be$rtttonite$.

©on 9?ed)t§ann>alt ®r. ©cbottt in gätid).

©te ©renjbefeßung, meldte einen großen Sett ber
fd&roeiserifdjen SBebrmänner fût längere 3ett in ©ienft
hält, bût feit Sefteßen be? Sunbe?gefeße? betr. ©<hulb«
betreibung unb Kontur? jurn erften SRal bie ©rörterung
unb QcntfdEjetbung einer Sethe oon Se<ht?fragen ceran=
laßt, mit benen ftcb bie ©existe in grleben?jetten faft
gar nic^t ju befaffen bûtten. ©lefe fragen bûben auch

für ben Säten, ©(bulbner rote ©läubiger, ein aftuelle?
Qntereffe.

Sefannilich berrfeßt für ben im febroeijetifeberi ober
tantonalen SRilttärbtenfi ftcb beftnbenben Bürger abfoluter
Sted^i§fiiHftanb. @lne Setreibung tann gegen einen im
©ienft ftebenben 2Bebrpfl«btigen nid^t angehoben, eine

oor bem ©tenfi eingeleitete Betreibung nidft fortgefeßt
toerben. ©te Sotnabme jeber Setreibung?banblung ift
au?gef«bloffen, ber griffen lauf für bie betreibmtg?recht--
lichen fcanblungen be? ©tbulbner?, bie er jur Skbrung
feiner ^ted^te oorjunebmen hätte, ift gehemmt, ©iefer
©runbfatj gilt für jeben ©ienft, fei er nun obligatorifcb
ober freiwillig unb für febe Art oon SEJiilitärbienft (pn--
ftru!tion?btenft, 9Bieberbolung?îur?, obltgatorifebe ©cfcieß'
Übungen, Stiad^bienft, ©ruppenaufgebote :c.). ©ie 2Bobt
tat be? 9iecbi?ftiÜftanbe? genießen nur biejenigen Sürger
nid^t, bie in milttärberuflieber ©tellung ibrer ©ienfipfliebt
genügen, bie alfo al? SRilitärbeamte, ^nftruttoren tc. auf
©runb eine? ©tenftoertrage? ftcb im ©ienft befinben. ©iefe
tönnen jefcergeit rote anbete ©cßulbner betrieben roerben.

Sßäbrenb ber ©retijbeßhung ift bie Seiftung be?

SRiltlärbienftel für otele ©lenfipfliebtige eine erroünfcßte
SSetforgung ~ geworben;- ©ie ibrer AnfteHung oerluftig
gegangenen unb biejenigen, bie roegen ber 3Robilifterung
itjre ©efdbafte icßlteßen, oieüeidbt ibre ©giften j aufgeben

mußten, finben im ©tenfte roenigften? ibren Seben?unter=

bait, ©te SRilitärbebörben baben folgen ißerfonen bie

Seiftung freiroiüigen SRilitärbtenfte? geftattet unb fie nach
©ntlaffung ber Sinbett, bei ber fie eingeteilt roaren, mit
einer anbeten ©tnbett ©ienft tun laffen. ©iefer frei«
willige SRilitärbienft b^t nun aber, fo berechtigt unb
angemeffen er in oielen gälten ift, auch ju SRißbräudßen
geführt. Serfchtebene SBebrpfliebtige haben ftcb einfach
baburdb jurn Schaben ihrer ©läubiger t)er Sejablung
ihrer ©cßulben entzogen, baß fie freiwillig ununterbrochen
SRiltfätbienft leifteten, oon einer ©inljeit jur anbern etn=

rücften unb fi<h fo ben gefe^lich gewährten 9tedhl?ftiH=
ftanb in mißbräuchlicher SCBetfe ju nußen madhten. Siefem
2Rißbrauth abjubelfen, lag nidjt in ber §anb ber ©e=

richte, Seireibung?ämter unb ber Aufftcbt?bebörben, ba
btefe nach einer ©ntfehetbung ber ©chulbbetrelbung?= unb
Konîur?ïammer be? Sunbe?gericbte? an ba? ©efeß, welche?

für jeben SRilitärbienft bem 5Recbt?ftillfianb oorfchreibt,
gebunben frnb. ©agegen bat nun ba? ©ebroeijer. SRilt»
tärbepartement, um SRißbräucben ju begegnen, folgenbe
Seftimmung getroffen: „SBenn e? ftcb ergibt, baß ein
©tenfipfliebttger ft<h burch Seiftung oon SRilttärbienften,
ju benen er orbentltd&er Sßeife nicht einberufen roürbe,
fetner Setreibung in einer für bie Qntereffen ber ©läu»
biger erheblich nadhteiligen SBetfe entsteht, fo ift ba? ju»
ftänbige Setreibung?amt ermächtigt, einen mit ben er«

forberltchen Seiegen oetfebenen motioierten Sériât an
ben ©eneralabjutanten ber fchroeijerifchen Armee elnju«
jureidhen, roenn e? ftdb um jur Armee geljörenbe Ser=
fönen banbelt, ober an ba? SRilitärbepartement, roenn
e? einen Angehörigen ber ©erritorialtruppen betrifft."
©te.milttärif^en Sebörben roerben bann, roenn fte ben

SRißbraudß be? ©ienfte? für erroiefen anfeben, bem be=

treffenben ©ienßpßidhtigen bie Setftung roetteren freiroil«
ligen ©tenfte? oerfagen. ©en ©läubigern ftebjt e? natür--
li<h frei, ba? Setreibung?amt jur ©tnreidhung etne? be=

jüglidhen Serichte? an bie 2Rilitärbebörben ju oeranlaffen
unb ihm bie baju erforberlichen Selege jur Serfügung
ju fteQen.

©er $Re<ht?ftilIftanb bauert audb roäbrenb etne? für«

jeren Urlaube? oon roenigen ©agen an. SBirb bagegen
ber 2Bebrpßidhtige auf ^?itet entlaffen, fo hört ber Sedht?«

füllftanb für ihn auf. graglicß ift e?, rote e? bei einem

längeren Urlaub mit bem SecbtéftiUftanb ju halten fei.
einer auf etne Anfrage einer îantonalen Aufficht?=

bebörbe erteilten Antroort be? Sunbe?geridhte? fommt e?

barauf an, ob bie ©auer be? Urlaube? fo lang ift, baß
ber Seurlaubte fetne bürgerlichen ©efdhäfte beforgen unb
bie jur Sejablung feiner ©dbulben notroenbigen ©elb«
mittel aufbringen fann. Sei einem Urlaub oon 49 ©agen,
bie jeroetl? ber fpälfte ber aufgebotenen ©ruppenlörper
gerabe jum Seforgung ihrer prioaten Ser«
bältniffe erteilt rourbe, oerneinte ba? Sunbe?geridht bie

grage, ob ber Secht?ßillftanb für bie Urlaubjett audb
befiebe. gutreffenb nach ben Serbäliniffen be? etnjelnen
galle? ^Rechnung tragenb, roirb biefe grage aber nur oon
gall ju g-ill gelöfi roerben ïônnen. ©te Aufteilung
einer Schablone roürbe ju Ungerechtigfeiten führen.

©dbon nach ber erften ©ntlaffung oon ©ruppenteilen
im iRooember 1914 rourbe bie grage pra!tif<h, ob e?

Aufgabe ber ftaatlidben Organe ober be? ©läubiger? fei,
bem Setreibung?amte ben Diacbroel? ju erbringen, baß ber
©ctjulbner au? bem ©ienft entlaffen fei unb bie Setrei--
bung gegen ihn fortgeführt roerben fönne. ©urdb ein
Krei?f^retben be? Sunbe?geridbte? oom 21. ©ejember
1914 roürben bie Setreibung?ämter angerotefen, ftdb ntij
ben jufianbigen tantonalen SRilttärbebörben in Setbin«
bung ju fetjen unb fie unter Angabe ber Samen ber
©cfjulbner ju erfudben, ihnen oon ber ©ntlaffung ber»
felben au? bem ©ienft fofort SRitteilung ju machen, ©ie
©urebfübrung biefer Anorbnung fließ aber in ber golge
auf ©ebroterigfeiten. Son einigen tantonalen SRilitär«
birettionen rourbe jebe Au?funft oerroetgert, anbere er=
tlärten, baß fte bie ©ntlaffung etnjelner 9Bebrmänner
erfi nadb meßr al? 9Ronat?frift in ©rfabrung bringen
tonnten, ba barüber SRonat?rapporte erftattet roürben.
Außerbem rourbe barauf bingeroiefen, baß jur geftfMung
ber ©ntlaffung bie genauen S^rfonalien, tn?befonbere
ba? ©eburt?jabr be? betreffenben ©chulbner? angegeben
roerben müßten, ©a? Sunbe?geridbt bat bann, um biefen
©ebroterigfeiten ju begegnen, mit bem ©dbroeijerifdben
SRilitärbepartement Serbanblungen angefnfipft, bie ju
einer Serßänbigung in bem ©tnne geführt haben, baß
bie tantonalen 3Rilitärbebörben angerotefen roürben, ben
Setreibung? Ämtern bie gerofinfdbten Au?fünfte ju er=
teilen, roenn biefe über bie Serfon be? betreffenben
©dbulbner? genaue Angaben bejüglicf) ®eburt?jabr unb
militärifdbe ©tnteilung machen roürben. ©te Betreibung?»
ämter roürben angerotefen, burch Sachfrage bei ben §au?=
genoffen be? ©chulbner? beffen genaue ifkrfonalten unb
bie militärifdbe ©inteilung feftjußeHen. gür bie burch
biefe Sad&forfchungen entftebenben Koßen bürfen bie Se=
treibung?ämter oom ©läubiger bie Seiftung eine? Koften«
oorfchuffe? oerlangen unter ber Anbrobung, baß bei
Sidbtleiftung be?felben bie Sornabme ber Sachforfchungen
unb bie Anfrage an bie SRilttärbirettion unterbleiben
unb ber ©läubiger bamit ber ©arantte oerluftig geben
roürbe, baß feine Setretbung nach ber ©tenftentlaffung
be? ©chulbner? oßne weitere? oon Amt? roegen fortge»
führt roerben tönne.

2Rit biefen grunbfäßlichen geßfteUungen unb An«
roelfungen bürfte bie qSrajçiS für bie Hauptfragen ber
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Sie betteiSWsrechtlilht SteWg
de5 schweizerische« Wehrmnnes.

Von Rechtsanwalt Dr. Pedotti in Zürich.

Die Grenzbesetzung, welche einen großen Teil der
schweizerischen Wehrmänner für längere Zeit in Dienst
hält, hat seit Bestehen des Bundesgesetzes betr. Schuld-
betreibung und Konkurs zum ersten Mal die Erörterung
und Entscheidung einer Reihe von Rechtsfragen veran-
laßt, mit denen sich die Gerichte in Frtedenszeiten fast

gar nicht zu befassen hatten. Diese Fragen haben auch

für den Laien, Schuldner wie Gläubiger, ein aktuelles

Interesse.
Bekanntlich herrscht für den im schweizerischen oder

kantonalen Militärdienst sich befindenden Bürger absoluter
Rechtsftillstand. Eine Betreibung kann gegen einen im
Dienst stehenden Wehrpflichtigen nicht angehoben, eine

vor dem Dienst eingeleitete Betreibung nicht fortgesetzt
werden. Die Vornahme jeder Betreibungshandlung ist
ausgeschlossen, der Fristen lauf für die betreibungsrecht-
lichen Handlungen des Schuldners, die er zur Wahrung
seiner Rechte vorzunehmen hätte, ist gehemmt. Dieser
Grundsatz gilt für jeden Dienst, sei er nun obligatorisch
oder freiwillig und für jede Art von Militärdienst (In-
struktionsdienft, Wiederholungskurs, obligatorische Schieß-
Übungen, Nachdienst, Truppenaufgebote:c.). Die Wohl-
tat des Rechtsstillstandes genießen nur diejenigen Bürger
nicht, die in militärberuflicher Stellung ihrer Dienstpflicht
genügen, die also als Militärbeamte, Jnstrukloren :c. auf
Grund eines Dienstvertrages sich im Dienst befinden. Diese
können jederzeit wie andere Schuldner betrieben werden.

Während der Grenzbesitzung ist die Leistung des

Militärdienstes für viele Dienstpflichtige eine erwünschte
Versorgung geworden" Die ihrer Anstellung verlustig
gegangenen und diejenigen, die wegen der Mobilisierung
ihre Geschäfte schließen, vielleicht ihre Existenz aufgeben

mußten, finden im Dienste wenigstens ihren Lebensunter-

halt. Die Militärbehörden haben solchen Personen die

Leistung freiwilligen Militärdienstes gestattet und sie nach
Entlassung der Einheit, bei der sie eingeteilt waren, mit
einer anderen Einheit Dienst tun lasten. Dieser frei-
willige Militärdienst hat nun aber, so berechtigt und
angemessen er in vielen Fällen ist, auch zu Mißbräuchen
geführt. Verschiedene Wehrpflichtige haben sich einfach
dadurch zum Schaden ihrer Gläubiger 'der Bezahlung
ihrer Schulden entzogen, daß sie freiwillig ununterbrochen
Militärdienst leisteten, von einer Einheit zur andern ein-
rückten und sich so den gesetzlich gewährten Rechtsstill-
stand in mißbräuchlicher Weise zu nutzen machten. Diesem
Mißbrauch abzuhelfen, lag nicht in der Hand der Ge-
richte, Betreibungsämter und der Aufsichtsbehörden, da
diese nach einer Entscheidung der Schuldbetreibungs- und
Konkurskammer des Bundesgerichtes an das Gesetz, welches
für jeden Militärdienst dem Rechtsftillstand vorschreibt,
gebunden sind. Dagegen hat nun das Schweizer. Mili-
tärdepartement, um Mißbräuchen zu begegnen, folgende
Bestimmung getroffen: „Wenn es sich ergibt, daß ein
Dienstpflichtiger sich durch Leistung von Militärdiensten,
zu denen er ordentlicher Weise nicht einberufen würde,
seiner Betreibung in einer für die Interessen der Gläu-
biger erheblich nachteiligen Weise entzieht, so ist das zu-
ständige Betreibungsamt ermächtigt, einen mit den er-
forderlichen Belegen versehenen motivierten Bericht an
den Generaladjutanten der schweizerischen Armee einzu-
zureichen, wenn es sich um zur Armee gehörende Per-
sonen handelt, oder an das Militärdepartement, wenn
es einen Angehörigen der Territorialtruppen betrifft."
Die. militärischen Behörden werden dann, wenn sie den

Mißbrauch des Dienstes für erwiesen ansehen, dem be-

treffenden Dienstpflichtigen die Leistung weiteren freiwil-
ligen Dienstes versagen. Den Gläubigern steht es natür-
lich frei, das Betreibungsamt zur Etnreichung eines be-

züglichen Berichtes an die Militärbehörden zu veranlassen
und ihm die dazu erforderlichen Belege zur Verfügung
zu stellen.

Der Rechtsftillstand dauert auch während eines kür-
zeren Urlaubes von wenigen Tagen an. Wird dagegen
der Wehrpflichtige auf Piket entlassen, so hört der Rechts-
stillstand für ihn auf. Fraglich ist es, wie es bei einem

längeren Urlaub mit dem Rechts stillstand zu halten sei.

Nach einer auf eine Anfrage einer kantonalen Aufsichts-
behörde erteilten Antwort des Bundesgerichtes kommt es
darauf an, ob die Dauer des Urlaubes so lang ist, daß
der Beurlaubte seine bürgerlichen Geschäfte besorgen und
die zur Bezahlung seiner Schulden notwendigen Geld-
mittet aufbringen kann. Bei einem Urlaub von 49 Tagen,
die jeweils der Hälfte der aufgebotenen Truppenkörper
gerade zum Zwecke der Besorgung ihrer privaten Ver-
hältnisfe erteilt wurde, verneinte das Bundesgericht die
Frage, ob der Rechtsstillstand für die Urlaubzeit auch
bestehe. Zutreffend nach den Verhältnissen des einzelnen
Falles Rechnung tragend, wird diese Frage aber nur von
Fall zu Full gelöst werden können. Die Aufstellung
einer Schablone würde zu Ungerechtigkeiten führen.

Schon nach der ersten Entlassung von Truppenteilen
im November 1914 wurde die Frage praktisch, ob es
Aufgabe der staatlichen Organe oder des Gläubigers sei,
dem Betreibungsamte den Nachweis zu erbringen, daß der
Schuldner aus dem Dienst entlassen sei und die Betrei-
bung gegen ihn fortgeführt werden könne. Durch ein
Kreisschreiben des Bundesgerichtes vom 21. Dezember
1914 würden die Betreibungsämter angewiesen, sich mi;
den zuständigen kantonalen Militärbehörden in Verbin-
dung zu setzen und sie unter Angabe der Namen der
Schuldner zu ersuchen, ihnen von der Entlassung der-
selben aus dem Dienst sofort Mitteilung zu machen. Die
Durchführung dieser Anordnung stieß aber in der Folge
auf Schwierigkeiten. Von einigen kantonalen Militär-
direktionen wurde jede Auskunft verweigert, andere er-
klärten, daß sie die Entlassung einzelner Wehrmänner
erst nach mehr als Monatsfrist in Erfahrung bringen
könnten, da darüber Monatsrapporte erstattet würden.
Außerdem wurde darauf hingewiesen, daß zur Feststellung
der Entlassung die genauen Personalien, insbesondere
das Geburtsjahr des betreffenden Schuldners angegeben
werden müßten. Das Bundesgericht hat dann, um diesen
Schwierigkeiten zu begegnen, mit dem Schweizerischen
Militärdepartement Verhandlungen angeknüpft, die zu
einer Verständigung in dem Sinne geführt haben, daß
die kantonalen Militärbehörden angewiesen wurden, den
Betreibungs Amtern die gewünschten Auskünfte zu er-
teilen, wenn diese über die Person des betreffenden
Schuldners genaue Angaben bezüglich Geburtsjahr und
militärische Einteilung machen würden. Die Betreibungs-
ämter wurden angewiesen, durch Nachfrage bei den Haus-
genoffen des Schuldners dessen genaue Personalten und
die militärische Einteilung festzustellen. Für die durch
diese Nachforschungen entstehenden Kosten dürfen die Be-
treibungsämter vom Gläubiger die Leistung eines Kosten-
Vorschusses verlangen unter der Androhung, daß bei
Nichtleistung desselben die Vornahme der Nachforschungen
und die Anfrage an die Militärdirektion unterbleiben
und der Gläubiger damit der Garantie verlustig gehen
würde, daß seine Betreibung nach der Dienstentlassung
des Schuldners ohne weiteres von Amts wegen fortge-
führt werden könne.

Mit diesen grundsätzlichen Feststellungen und An-
Weisungen dürfte die Praxis für die Hauptfragen der
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betreibunglredhtltdjen ©teUung bet ©ienftpfîid^tigcn fut
bie Sauer bet SDtobillfation in einheitlicher SBetfe ge=

orbnet fein, fo bag ftc^ ©dhulbner unb ©läubiger über
ihre Stechte unb Sßgidhien flat fein Eönnen. •

T>cr 5uc3 Zianal.
(Kortefp.)

©elt bal geniale 9BerE bel ®uej»Kanal§ fettigerfiellt
rourbe, ijat fich bal Qntereffe bet ganjen SCRenfdj'qett

jroelfellol nicht roteber tn fo bebeutenbem STtag auf
btefel Unternehmen Eonjentrtert, rote gerabe in ben t)eu=

tigen Sagen. „ SBet ©nglanb angretfen roiß, muff btel
in ©gppten ober Snbien tun". Siefel SBort fjat feine
SBahrhett auch im heutigen Krieg beroiefen, ber im
©egenfag ju mannen gehegten Hoffnungen gejetgt i)at,
baß auch bie Unterfeeboote unb bte Sufifdjiffaljrt bem
britifc£)en Snfelreldfj ntdfjt beiEommen tonnen. Söeibe tonnen
©nglanb tn materieller Hinfictjt rootg belägigen, niemall
aber balfelbe ju Söoben brücten, fo, bag el ben ^rieben
rooijl ober übet annehmen mug, ober el roenigfienl
ratfam finbet, bei ber nädjften geh bietenben ©elegenheit
bie Çanb jum grteben ju bteten. Sag ber heutig eng»
Tifdje ©egenfag im heutigen Krieg eine! ber roicftUgften
Momente bei SßölEetrhtgenl bebeutet, batüber gtbt ftöj
ntemanb ßroetfeln ^lit, unb fo fegen roir benn au et), bag
all golge ber Öffnung bei Sffiegel nach Kongantinopel
unb Kletn»Säfien fofort bte grage nach einem beutfdj»
tütEifdgen guge nach bem uralten StibSanbe auftaucht,
aOroo fid) ber brüifche Söroe fett ben 70er fahren bei
oergangenen Sfahrgunbertl feftgefejjt gat. ift ein
tragifcgel ©efc^idt, bag fish biefet $ug nun gerabe gegen
bie beiben Sänber rieglet, bie für ©gppten fo ungeheuer
oiel getan haben: ©egen granEretcg, bal ben @uej»Kanal
gefdgagen bat, unb gegen ©nglanb, bal bte innere 93er»

roaltung ©gpptenl fanterte unb bal Sanb aul ber oer»
lotterten ^>errf^aft ber Sßafcga'l befreite. Sffiir bürfen
hierbei roohl ait bal betannte unb heute befonberl in»

tereffante 2Bort SBilmarctl erinnern: „SBenn ©nglanb
für bte menfcbltcbe Kultur ntchtl geletftet hätte, all bal,
roal el tn pubien unb ©gppten fc^uf, fo roürbe biel
für ftcb altetn genügen, ihm einen unoergängtidhen Sßlag
in ber menfdE)lidhen Kulturgefdgicgte ju gegern". 9tun, ber
Krieg lümmert ficb nidgt um folebe ©adgen. Sie Singe
gehen entfpredjenb ber militärifcgen Sage ihren ©ang,
unb heute roirb ntemanb befireiten rooHen, bag roir febon
innert Eurjer grig mit ber SRöglidgEett einel SBormarfchel
nach ©gppten rennen müffen. @1 ift baher nur ju be=

grelgidg, bag ficb heute bal gntereffe nadb btefem uralten
Kulturlanbe richtet. 9tidht bal erfte SDtal ift el, bag ficb
hier Struppen begegnen unb ©dhlacbten gefcblagen roerben.
9todh ift el fa faum oiel mehr all etn Sagrgunbert he«-
feit ber groge 9tapoleon ficb ®09Pten juroanbte, um bort
©nglanb, feinen ärgften getnb, tnl He*i ju treffen. 9Ber
ertnnert ficb nidht bei berühmten Sagelbefegll, ben er
ben oormarfdhierenben ftanjögfcgen Heeren am Sag oor
ber ©cblacbt bei ben Sßpramiben îunbgab „SBler 3agr=
taufenbe bltcEen auf ©udb hernieber, benEt baran, bag
3hï granjofen feib". Heute bereitet ftcb ber Kampf mit

oertaufdhten Stollen neuerblngl oor, unb eine SarfteHung
ber gigorifegen unb tedgnifegen ©eite bei ©uej « Kanall
ift umfo roidhtiger, all ber Kampf roeniger ber polttifdhen
unb roirtfdhaftticben Herrfcgaft in ©gppten, fonbern eben
bem 93egg bei Kanall gilt, ber ben ©eeroeg nach 3'nbien,
9lufiralten unb Oftagen beherrfebt. SBenn roir bal heutige
©uejEanaMlnternehmen oerftehen roollen, fo müffen roir
perft beffen Sorgefdhidhte unb SBerbegang an uni oor»
überjiehen laffen; roir begreifen bann auch beffen unge»
heure politifebe unb roirtfebaftli^e Sebeutung unb bal
^eftreben ber ffeinbe ©nglanbl unb grantreiebl, ben
Kanal tn ihre ©eroalt ;u beîommen. 9Btefo grunlreidhl?
— fo höre ich manchen Sefer fragen. 3Jtan ift fidh aller»
bingl geroobnt, mit bem ©uej-Kanal nur ©nglanb in
SBerbinbung ju bringen. Sarau ift footel richtig, bag
©nglanb oon allen 9Jläcf)ten bal grögte Stntereffe befigt,
bie berühmte SBafferftrage ju EontroQteren. SlÜetn auch
bte ©taatlraifon granïretdhl geht in gleichet Sticht ung;
benn nidht nur roürbe baburdh ber bireîte 93er!ehr jroifdhen
bem SJtutterlanb unb 3nbocbtna, Sonftng, ben ^ineftfeben
Segnungen, Sliabagalfar unb ben oftafrifanifdhen ipiägen
unterbrochen, bejro. ju einem bebeutenben Ümroeg ge=

^roungen, fonbern el gehen auch ganj erhebliche franjö»
fifdhe gtnanj.^ntereffen auf bem ©piel, ba befanntlidh
ein fehr groger Setl ber ©uejfanal--51lftien fidh tn ben
Hänbett oon fronjbgfchen Kapitaliften fieftnben.

Sal ungeheure Üßerf ber ©dhaffung einel bireften
SBafferroegel jroifdhen bem SOtitteltänbifdhen unb bem
Stolen 9Jleere, jroifdhen ©uropa einerfeitl, Ogafrifa,
Arabien, bergen, Sfnbien, Sluftralien unb Dgagen an»
bererfettl, brängte ftdh bem menfdhlidhen ©eig in feiner
lapibaren ©infaebhei* berart auf, bag fdhon bte ältegen
Kulturoölfer geh mit btefem problem befaffen mugten.
Siefe aHerbtng! hatten nicht ©uropa unb Sägen, fonbern
mehr „lofalete" ©eficbtlpunîte im Säuge, nämlich eine
Söerbinbung bei untern StiUanbel mit bem Stolen SJteer.

©I gibt roenige Sßunite ber ©rbc, benen etne roirflidh
ergllaffige oertehrlgeographifchc SBebeutung julommt. 3"
ihnen gehört bte Soppel»9tleberlaffung ®ooer»©alail,
©ibraltar, bte Sanbenge oon Sßanama, Konganttnopel,
ber 3ghmul oon ©ue& unb ©ingapoor. Sie SanbbrüdEe

oon ©uej ig etne oetEehrlgeographifche Satfache etgeit
SRangel. Sal roeig ber theoretifeg gebilbete ©eograph
unb ber prattifdhe Kaufmann ober QnbugrieKe gleich
gut. Ste fcgmale Sanbenge oerbtnbet bret ©rbteile unb
rüdft 2 SReere einanber fo nahe, bag er jum Knoten»
punit einel ungeheuren SBerEehrl gerabeju roerben mugte.
Ste Hnnbellbejtehungen jroifdhen bem Stolen Steer unb
bem SRitteKanbifchen SReet gnb beinahe fo alt roie bal
SRenfcgengefdhledht, unb baher mugte el fdhon in früfjeger
$eit ben SRenfdhengeig befdhäftigen, bte Eurje hemmenbe
©trcdEe ju befeitigen. Sännähernb anberthalb Öahrtaufenbe
oor ©hrigi ©eburt nahmen bte egpptifchen Könige
©ethol I, unb 800 Qahte fpäter fein Stachfolger Stamfel II,
ben Surchgich einel grogen Kanall jroifdhen bem Stil
unb bem Stolen ÜReere tn bie H""^* oermodhten
aber angegdhtl -ber bamaligen primitioen Hüf^rrtittel
nidht, bal ungeheure SSBerE burdhjuführen. SöeEanntltdh
rourben ehemall bte grogen öffentlichen SffietEe oon
©Elaoen aulgeführt. SBelchen Umfang bte Söautero troh
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betreibungsrechtlichen Stellung der Dienstpflichtigen für
die Dauer der Mobilisation in einheitlicher Weise ge-
ordnet sein, so daß sich Schuldner und Gläubiger über
ihre Rechte und Pflichten klar sein können. -

Der Stiez-Amml.
(Korresp.)

Seit das geniale Werk des Suez-Kanals fertigerstellt
wurde, hat sich das Interesse der ganzen Menschheit
zweifellos nicht wieder in so bedeutendem Maß auf
dieses Unternehmen konzentriert, wie gerade in den Heu-
tigen Tagen. „Wer England angreisen will, muß dies
in Egypten oder Indien tun". Dieses Wort hat seine

Wahrheit auch im heutigen Krieg bewiesen, der im
Gegensatz zu manchen gehegten Hoffnungen gezeigt hat,
daß auch die Unterseeboote und die Luftschiffahrt dem
britischen Jnselreich nicht beikommen können. Beide können
England in materieller Hinsicht wohl belästigen, niemals
aber dasselbe zu Boden drücken, so, daß es den Frieden
wohl oder übel annehmen muß, oder es wenigstens
ratsam findet, bei der nächsten sich bietenden Gelegenheit
die Hand zum Frieden zu bieten. Daß der deutsch-eng-
lische Gegensatz im heutigen Krieg eines der wichtigsten
Momente des Völkerringens bedeutet, darüber gibt sich

niemand Zweifeln hin, und so sehen wir denn auch, daß
als Folge der Öffnung des Weges nach Konstantinopel
und Klein-Asien sofort die Frage nach einem deutsch-
türkischen Zuge nach dem uralten Nil-Lande auftaucht,
allwo sich der britische Löwe seit den 70er Jahren des

vergangenen Jahrhunderts festgesetzt hat. Es ist ein
tragisches Geschick, daß sich dieser Zug nun gerade gegen
die beiden Länder richtet, die für Egypten so ungeheuer
viel getan haben: Gegen Frankreich, das den Suez-Kanal
geschaffen hat, und gegen England, das die innere Ver-
waltung Egyptens sanierte und das Land aus der ver-
lotterten Herrschaft der Pascha's befreite. Wir dürfen
hierbei wohl an das bekannte und heute besonders in-
teressante Wort Bismarcks erinnern: „Wenn England
für die menschliche Kultur nichts geleistet hätte, als das,
was es in Indien und Egypten schuf, so würde dies
für sich allein genügen, ihm einen unvergänglichen Platz
in der menschlichen Kulturgeschichte zu sichern". Nun, der
Krieg kümmert sich nicht um solche Sachen. Die Dinge
gehen entsprechend der militärischen Lage ihren Gang,
und heute wird niemand bestreikn wollen, daß wir schon
innert kurzer Frist mit der Möglichkeit eines Vormarsches
nach Egypten rechnen müssen. Es ist daher nur zu be-

greiflich, daß sich heute das Interesse nach diesem uralten
Kulturlande richtet. Nicht das erste Mal ist es, daß sich

hier Truppen begegnen und Schlachten geschlagen werden.
Noch ist es ja kaum viel mehr als ein Jahrhundert her,
seit der große Napoleon sich Egypten zuwandte, um dort
England, seinen ärgsten Feind, ins Herz zu treffen. Wer
erinnert sich nicht des berühmten Tagesbefehls, den er
den vormarschierenden französischen Heeren am Tag vor
der Schlacht bei den Pyramiden kundgab? „Vier Jahr-
taufende blicken auf Euch hernieder, denkt daran, daß
Ihr Franzosen seid". Heute bereitet sich der Kampf mit

vertauschten Rollen neuerdings vor, und eine Darstellung
der historischen und technischen Seite des Suez-Kanals
ist umso wichtiger, als der Kampf weniger der politischen
und wirtschaftlichen Herrschaft in Egypten, sondern eben
dem Besitz des Kanals gilt, der den Seeweg nach Indien,
Australien und Ostasien beherrscht. Wenn wir das heutige
Suezkanal-Unternehmen verstehen wollen, so müssen wir
zuerst dessen Vorgeschichte und Werdegang an uns vor-
überziehen lassen; wir begreifen dann auch dessen unge-
heure politische und wirtschaftliche Bedeutung und das
Bestreben der Feinde Englands und Frankreichs, den
Kanal in ihre Gewalt zu bekommen. Wieso Frankreichs?
— so höre ich manchen Leser fragen. Man ist sich aller-
dings gewohnt, mit dem Suez Kanal nur England in
Verbindung zu bringen. Daran ist soviel richtig, daß
England von allen Mächten das größte Interesse besitzt,
die berühmte Wasserstraße zu kontrollieren. Allein auch
die Staatsraison Frankreichs geht in gleicher Richtung;
denn nicht nur würde dadurch der direkte Verkehr zwischen
dem Mutterland und Jndochina, Tanking, den chinesischen
Besitzungen, Madagaskar und den ostafrikanischen Plätzen
unterbrochen, bezw. zu einem bedeutenden Umweg ge-

zwungen, sondern es stehen auch ganz erhebliche franzö-
fische Finanz-Interessen auf dem Spiel, da bekanntlich
ein sehr großer Teil der Suezkanal-Aktien sich in den
Händen von französischen Kapitalisten befinden.

Das ungeheure Werk der Schaffung eines direkten
Wasserweges zwischen dem Mittelländischen und dem
Roten Meere, zwischen Europa einerseits, Ostafrika,
Arabien, Persien, Indien, Australien und Ostasien an-
dererseits, drängte sich dem menschlichen Geist in seiner
lapidaren Einfachheit derart auf, daß schon die ältesten
Kulturvölker sich mit diesem Problem befassen mußten.
Diese allerdings hatten nicht Europa und Asien, sondern
mehr „lokalere" Gesichtspunkte im Auge, nämlich eine

Verbindung des untern Nillandes mit dem Roten Meer.
Es gibt wenige Punkte der Erde, denen eine wirklich
erstklassige verkehrsgeographische Bedeutung zukommt. Zu
ihnen gehört die Doppel-Niederlassung Dover-Calais,
Gibraltar, die Landenge von Panama, Konstantinopel,
der Isthmus von Suez und Singapoor. Die Landbrücke
von Suez ist eine verkehrsgeographische Tatsache ersten
Ranges. Das weiß der theoretisch gebildete Geograph
und der praktische Kaufmann oder Industrielle gleich
gut. Die schmale Landenge verbindet drei Erdteile und
rückt 2 Meere einander so nahe, daß er zum Knoten-
punkt eines ungeheuren Verkehrs geradezu werden mußte.
Die Handelsbeziehungen zwischen dem Roten Meer und
dem Mittelländischen Meer sind beinahe so alt wie das
Menschengeschlecht, und daher mußte es schon in frühester
Zeit den Menschengeist beschäftigen, die kurze hemmende
Strecke zu beseitigen. Annähernd anderthalb Jahrtausende
vor Christi Geburt nahmen die egyptischen Könige
Sethos I, und 800 Jahre später sein Nachfolger Ramses II,
den Durchstich eines großen Kanals zwischen dem Nil
und dem Roten Meere in die Hand. Sie vermochten
aber angesichts der damaligen primitiven Hilfsmittel
nicht, das ungeheure Werk durchzuführen. Bekanntlich
wurden ehemals die großen öffentlichen Werke von
Sklaven ausgeführt. Welchen Umfang die Bauten-trotz


	Die betreibungsrechtliche Stellung des schweizerischen Wehrmannes

